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Notizbuch

Ökologie
im Mietvertrag LL

Wohnen 1-2/2003

Zuerst hiess das Dokument «ökologischer
Mietvertrag». Unter diesem Titel wurde es
auch im «wohnen» vorgestellt (Nr. 6/02).
Inzwischen ist der Name geändert worden
in «ökologische Mietvereinbarung», ein

Abkommen, in dem sich Vermieter und

Mieter zu umweltschonendem Verhalten
verpflichten sollen. Vermieter und Mieter
vereinbaren den Bedarf und ihr Verhalten,
hauptsächlich im Energiebereich, bei

der Auswahl von Baumaterialien und im
Mobilitätsbereich.

Von Fritz Nigg ¦ Die Vereinbarung, an der
noch gearbeitet wird, wird eine ganze Liste

von Pflichten für die Vermieter- wie für die
Mieterseite enthalten. Zum Beispiel bei
allen Neubauten und nach Möglichkeit auch
bei Renovationen den Minergie-Standard
anzustreben, die Dachflächen in optimalem
Mass für Solarstrom-Erzeugung zu nutzen,
immerzu überprüfen, ob gebrauchte Bauteile

und Baustoffe (z.B. aus einer Bauteilbörse)
verwendet werden können. Speziell an die
Mieterinnen und Mieter ergeht die Verpflichtung,

bei der Einrichtung der Wohnung nur
Materialien zu verwenden, die bei der
Herstellung wenig Energie benötigen, die
Umwelt wenig belasten und e'n gesundes
Raumklima schaffen. Weiter sollen sie sich

verpflichten, den angebotenen Anteil Solarstrom

abzunehmen, den Verbrauch von
elektrischem Strom auf das notwendige Minimum
zu beschränken, bei Neuanschaffungen von
Haushaltapparaten und Geräten immer die
«A-Klasse» zu wählen, keine Halogenlampen
zu verwenden usw.

Eine Reihe von Abmachungen betrifft das
Verkehrsverhalten. Die Mieterinnen und
Mieter verpflichten sich zum Beispiel, wenn
immer möglich öffentliche statt individuelle

Verkehrsmittel zu benützen, während
die Vermieterseite zum Beispiel dafürzu sorgen

hat, dass Generalabonnements der SBB

zur bezahlten Verwendung bereit gestellt
werden.
Ich verzichte darauf, hier auf die nächstliegenden

Fragen einzugehen: Sind die Mieterinnen

und Mieter durch die Vereinbarung
auch verpflichtet, alle durch sie entstehenden

Mehrkosten über ihre Miete zu bezahlen?

Haben sie das Recht, die vereinbarten
Massnahmen beim Vermieter durchzusetzen,

wenn dieser zu wenig unternimmt? Und

sind die Vermieter andererseits berechtigt,
unbotmässigen Mietparteien zu künden, nur
weil diesezum Beispiel Kippfensteroffen stehen

lassen? Das sind wichtige, noch offene

Fragen. Sie sollen nun in der nächsten Phase

des WWF-Projektes geklärt werden. Erst dann
wird sich zeigen, ob der angestrebte Weg

auch tatsächlich zum Erfolg führen kann. Bei

den Baugenossenschaften kommt freilich ein

weiteres Problem dazu - was muss
gegebenenfalls auf der Ebene der Statuten und

Reglemente angepackt werden anstatt mit
einer Vereinbarung?
Ich persönlich erlebe Ökologie bei meiner
Arbeit in der Baugenossenschaft ganz speziell,

nämlich als Frust. Als bisher vergeblichen
Kampf mit dem Staat, damit dieser entlang
der sechsspurigen Autobahn in Schwamendingen

unseren Mieterinnen und Mietern
den ihnen gesetzlich zustehenden Schutz vor
Lärm und Schmutz gewährt. Als wohl
aussichtslosen Versuch, die Schaffung zusätzlicher

Flugschneisen überunseren Siedlungen
zu verhindern. Oder kürzlich, als die
Genossenschaft Wohnungen erweiterte, um sie für
Familien mit Kindern attraktiver zu machen,
und dann von der Polizei gezwungen wurde,
die Spielwiese zu verkleinern, um weitere
Abstellplätze für Autos zu schaffen. Gegenüber

alledem ist die Sorge, ob unsere Mitglieder

mehr oder weniger Strom verbrauchende
Geräte verwenden, ganz klar zweitrangig.
Zweitrangig heisst nicht unbedingt
nebensächlich. Eine gemeinsame Plattform für
Vermieter und Mieter, die dazu beiträgt, dass

Energie gespart und die Umwelt geschont
wird, bringt uns vielleicht weiter als noch

mehr staatliche Vorschriften. Allerdings
musste es dann auch eine Plattform geben
für Haus- und Wohnungseigentümer. Denn

eine Villa mit Schwimmbad und Sauna
verbraucht wahrscheinlich mehr Energie als die

Halogenlampen in Tausenden von
Mieterhaushalten. <&>
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Überdachungen
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